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Einlauf und Zuweisungen 

Präsident Mag. Wolfgang Sobotka: Hinsichtlich der eingelangten Verhandlungs-

gegenstände und deren Zuweisungen darf ich gemäß § 23 Abs. 4 der 

Geschäftsordnung auf die im Sitzungssaal verteilte Mitteilung verweisen. 

Die schriftliche Mitteilung hat folgenden Wortlaut: 

A. Eingelangte Verhandlungsgegenstände: 

1. Schriftliche Anfragen: 10094/J bis 10209/J 

Zurückziehung: 10125/J 

Schriftliche Anfragen an den Präsidenten des Nationalrates: 

45/JPR und 46/JPR 

2. Anfragebeantwortungen: 9064/AB bis 9349/AB 

Berichtigung der Anfragebeantwortung: Zu 8993/AB 

Ergänzung der Beilagen zur Anfragebeantwortung: Zu 9152/AB 

Ergänzung der Beilage zur Anfragebeantwortung: Zu 9347/AB 

3. Regierungsvorlage: 

EU-Berufsanerkennungsgesetz-Gesundheitsberufe 2022 – EU-BAG-GB 2022 (1403 d.B.) 

B. Zuweisungen: 

1. Zuweisungen seit der letzten Sitzung gemäß §§ 31d Abs. 5a, 32a Abs. 4, 74d 

Abs. 2, 74f Abs. 3, 80 Abs. 1, 100 Abs. 4, 100b Abs. 1 und 100c Abs. 1: 

Ausschuss für Petitionen und Bürgerinitiativen: 

Bürgerinitiative betreffend "Verbandsklage auch für Verbraucherschutzverein (VSV)" 

(41/BI) 

Zuweisungen auf Ersuchen des Ausschusses für Petitionen und 

Bürgerinitiativen an andere Ausschüsse: 

Unterrichtsausschuss: 

Bürgerinitiative betreffend "die Abschaffung der Deutschförderklassen und des MIKA-D 

Tests" (33/BI) 

2. Zuweisungen in dieser Sitzung: 

a) zur Vorberatung: 
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Rechnungshofausschuss: 

Bericht des Rechnungshofes betreffend Ausgewählte Tourismusförderungen des Bundes 

– Reihe BUND 2022/8 (III-592 d.B.) 

Bericht des Rechnungshofes betreffend WasserCluster Lunz – Biologische Station 

GmbH des Bundes – Reihe BUND 2022/9 (III-602 d.B.) 

b) zur Enderledigung im Sinne des § 28b GOG (vorbehaltlich der endgültigen 

Entscheidung des Ausschusses): 

Ausschuss für Arbeit und Soziales: 

Bericht nach § 3 Abs. 5 des Bundesgesetzes über die Errichtung des COVID-19-

Krisenbewältigungsfonds für März 2020 bis Februar 2022, vorgelegt vom 

Bundesminister für Arbeit (III-603 d.B.) 

Ausschuss für Forschung, Innovation und Digitalisierung: 

Bericht nach § 3 Abs. 5 des Bundesgesetzes über die Errichtung des COVID-19-

Krisenbewältigungsfonds für Jänner 2022 – Untergliederung 34 Innovation und 

Technologie (Forschung), vorgelegt von der Bundesministerin für Klimaschutz, Umwelt, 

Energie, Mobilität, Innovation und Technologie (III-598 d.B.) 

Gesundheitsausschuss: 

Bericht nach § 3 Abs. 5 des Bundesgesetzes über die Errichtung des COVID-19-

Krisenbewältigungsfonds für das Kalenderjahr 2022 (Jänner bis Februar 2022), 

vorgelegt vom Bundesminister für Soziales, Gesundheit, Pflege und 

Konsumentenschutz (III-605 d.B.) 

Kulturausschuss: 

Bericht nach § 1 Abs. 4 des Bundesgesetzes über die Errichtung eines Fonds für eine 

Überbrückungsfinanzierung für selbständige Künstlerinnen und Künstler für Februar 

2022, vorgelegt vom Bundesminister für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und Sport 

(III-601 d.B.) 

Bericht nach § 3 Abs. 5 des Bundesgesetzes über die Errichtung des COVID-19-

Krisenbewältigungsfonds für Februar 2022, vorgelegt vom Bundesminister für Kunst, 

Kultur, öffentlichen Dienst und Sport (III-604 d.B.) 

Sportausschuss: 
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Bericht nach § 1 Abs. 4 des Bundesgesetzes über die Errichtung eines Non-Profit-

Organisationen Unterstützungsfonds für Februar 2022, vorgelegt vom Bundesminister 

für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und Sport (III-596 d.B.) 

Umweltausschuss: 

8. Bericht der Bundesministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation 

und Technologie gemäß § 44 UVP-G 2000 über die Vollziehung der Umweltverträg-

lichkeitsprüfung in Österreich (III-597 d.B.) 

Bericht nach § 3 Abs. 5 des Bundesgesetzes über die Errichtung des COVID-19-

Krisenbewältigungsfonds für Jänner 2022 – Untergliederung 43 Klima, Umwelt und 

Energie, vorgelegt von der Bundesministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie, 

Mobilität, Innovation und Technologie (III-600 d.B.) 

Unterrichtsausschuss: 

Bericht nach § 3 Abs. 5 des Bundesgesetzes über die Errichtung des COVID-19-

Krisenbewältigungsfonds für Februar 2022, vorgelegt vom Bundesminister für Bildung, 

Wissenschaft und Forschung (III-607 d.B.) 

Verkehrsausschuss: 

Bericht nach § 3 Abs. 5 des Bundesgesetzes über die Errichtung des COVID-19-

Krisenbewältigungsfonds für Jänner 2022 – Untergliederung 41 Mobilität, vorgelegt von 

der Bundesministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und 

Technologie (III-599 d.B.) 

***** 

Präsident Mag. Wolfgang Sobotka: Weiters ist folgender Verhandlungsgegenstand 

eingelangt: Abkommen zwischen der Republik Österreich und der Republik Lettland 

zur Beendigung des Abkommens zwischen der Republik Österreich und der Republik 

Lettland über die Förderung und den Schutz von Investitionen in 1419 der Beilagen. 

Nach Rücksprache mit den Mitgliedern der Präsidialkonferenz darf ich entsprechend § 28a 

der Geschäftsordnung vorschlagen, von der Zuweisung dieses Gegenstandes an 

einen Ausschuss abzusehen und dies bei der Erstellung der Tagesordnung einer der 

nächsten Sitzungen zu berücksichtigen. 

Wird dagegen Widerspruch erhoben? – Das ist nicht der Fall. 
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Behandlung der Tagesordnung 

Präsident Mag. Wolfgang Sobotka: Es ist vorgeschlagen, die Debatten über die 

Punkte 1 bis 5, 6 und 7, 12 bis 14, 17 und 18 sowie 23 und 24 jeweils zusammen-

zufassen. 

Wird dagegen ein Einwand erhoben? – Ebenfalls nicht der Fall. 

Redezeitbeschränkung 

Präsident Mag. Wolfgang Sobotka: In der Präsidialkonferenz wurde Konsens über 

die Dauer der Debatten erzielt. Wir haben eine Tagesblockzeit von 9 „Wiener 

Stunden“, die sich wie folgt aufteilt: ÖVP 176, SPÖ 122, FPÖ 99, Grüne 90, NEOS 

72 Minuten. Gemäß § 57 Abs. 7 der Geschäftsordnung beträgt die Redezeit für die 

gesamte Tagesordnung von jenen Abgeordneten, die keinem Klub angehören, 

36 Minuten, ein Debattenbeitrag darf 5 Minuten nicht übersteigen. 

Ich darf darüber abstimmen lassen. 

Wer mit den dargestellten Zeiten einverstanden ist, den bitte ich um ein dement-

sprechendes Zeichen. – Das ist einstimmig. Danke schön. 

Wir gehen in die Tagesordnung ein. 

 


